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B e s c h l u s s  
 

In dem Verfahren über  
die Verfassungsbeschwerde 

und  
den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung 

 
 
des Herrn 

 
Beschwerdeführers und Antragstellers, 

 
 
gegen die sog. G-Regeln und die sog. Maskenpflicht 
 
 
hat die 2. Kammer des  
 

VERFASSUNGSGERICHTSHOFS FÜR DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 

am 1. Februar 2022 

durch  

 

den Vizepräsidenten Prof. Dr. H e u s c h ,  

den Richter Dr. G i l b e r g  und 

den Richter Prof. Dr. W i e l a n d  

 

gemäß § 58 Abs. 2, § 59 Abs. 2 und § 60 Satz 1 VerfGHG 

 

einstimmig beschlossen:  

 

Die Verfassungsbeschwerde wird als unzulässig 
zurückgewiesen. 

Mit der Entscheidung in der Hauptsache erledigt 
sich der Antrag auf Erlass einer einstweiligen An-
ordnung. 
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G r ü n d e : 

 

1. Die Verfassungsbeschwerde wird gemäß § 58 Abs. 2 Satz 1, § 59 Abs. 2 Satz 1 

VerfGHG durch die Kammer zurückgewiesen, weil sie unzulässig ist. Der Be-

schwerdeführer hat die von ihm angegriffenen Rechtsvorschriften entgegen den 

sich aus § 18 Abs. 1 Satz 2 Halbs. 1, § 55 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 VerfGHG er-

gebenden Begründungsanforderungen bereits nicht hinreichend konkret bezeich-

net. Abgesehen davon ist jedenfalls nicht erkennbar, dass er gemäß § 54 Satz 1 

VerfGHG den Rechtsweg erschöpft hat oder hiervon ausnahmsweise abzusehen 

sein könnte. Von einer weiteren Begründung wird gemäß § 58 Abs. 2 Satz 4     

VerfGHG abgesehen. 

 

2. Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung, der auf eine vorläufige Re-

gelung bis zur Entscheidung in der Hauptsache gerichtet ist, erledigt sich mit dem 

Beschluss über die Verfassungsbeschwerde. 

 

 

Prof. Dr. Heusch Dr. Gilberg Prof. Dr. Wieland 

 


